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Informationen zu Novellierungen aus dem Bereich SGB V und SGB XI.

Inhalte: ■ Novellierungsgesetze SGB V und SGB XI
■ wichtigste praxisrelevante Neuerungen
■ Überblick über die neuen Finanzierungsmöglichkeiten
■ Auswirkungen für die Leistungserbringe
■ das neue Pflegequalitätsmanagement
■ Ziele und Ausblicke für die zukünftige Sozialrechtsgestaltung 

Zielgruppe: Führungskräfte im Gesundheitswesen

Umfang: 4 UStd.

Termine: Montag, 20.09.2010 von 15:30 bis 18:45 Uhr

Dozent/in: Volker Mundt, Rechtsanwalt für Sozialrecht

Kosten: 45,00 €
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Zielsetzung: Die Teilnehmer/innen lernen die rechtlichen Grundlagen
zur Durchsetzung von Leistungen kennen.

Inhalte: ■ Einführung in das Sozialverwaltungsverfahrensrecht und Sozialgerichts-
gesetz

■ Überprüfungsaufträge sowie Rückforderung und Berichtigung von falsch 
erbrachten Leistungen

■ Kostenerstattung für Leistungserbringer und Leistungsträger

Zielgruppe: Führungskräfte in ambulanten und stationären Altenpflegeeinrichtungen

Umfang: 4 UStd.

Termine: Montag, 14.06.2010 von 15:30 bis 18:45 Uhr

Dozent/in: Volker Mundt, Rechtsanwalt für Sozialrecht

Kosten: 45,00 €

WB 10-405 Aktuelle Entwicklungen im SGB V und SGB XI

WB 10-406 Die Rechtsdurchsetzung im Sozialrecht

Freiwillige
Registrierung
4 Punkte

Freiwillige
Registrierung
4 Punkte
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WB 10-407 Mitarbeiterführung und Motivation
Freiwillige

Registrierung
16 Punkte

Zielsetzung: Das Seminar zeigt, wie Vorgesetzte die Arbeitszufrieden-
heit und Motivation ihres Personals steigern können und mittels Coaching 
eine optimale Unterstützung für den Arbeitsalltag bieten. Neben der Ver-
mittlung von theoretischen Grundlagen erfolgen anhand der Bearbeitung 
von Fallbeispielen aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmer/innen Einblicke in 
die praktische Umsetzung.

Inhalte: ■ Mitarbeiterbindung
■ Arbeitszufriedenheit: Was beeinflusst die Arbeitszufriedenheit Ihres

Personals?
■ Motivation: Welche psychologischen Prozesse liegen der Motivation 

zu Grunde? Wie lassen sich Motivation und Arbeitszufriedenheit steigern?
■ Coaching: Mitarbeiter besser und erfolgreicher machen
■ Training individueller Mitarbeiter/innen – Dialoge und Situationen aus 

dem beruflichen Alltag

Zielgruppe: Fach- und Leitungskräfte im Gesundheits- und Sozialwesen

Umfang: 16 UStd.

Termin: auf Anfrage

Dozent/in: Inga Ziezow, Diplom-Psychologin, 
Kay-Uwe Hartleb, Trainer und Coach

Kosten: 352,00 €
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gewinnung und des Personalmanagements kennen und können diese
anwenden.

Inhalte: ■ Personalbedarfsermittlung
■ die Stellenausschreibung und –anzeige
■ Personalauswahl: Beurteilungskriterien von Bewerbungsunterlagen und 

das Assessmentcenter
■ das Vorstellungsgespräch
■ Vor- und Nachteile der internen und externen Personalgewinnung
■ Personalentwicklung: Einarbeitung, Fort- und Weiterbildungsbedarfe
■ Personalbeurteilung

Zielgruppe: Führungskräfte des Gesundheits- und Sozialwesens

Umfang: 8 UStd.

Termine: 1. Fortbildung: 24.02., 25.02.2010

2. Fortbildung: 16.06., 17.06.2010

mittwochs und donnerstags von 15:30 bis 18:45 Uhr

Dozent/in: Thomas Bode, Diplom Pflegewirt

Kosten: 160,00 €
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Zielsetzung: Die Teilnehmer/innen lernen die Grundlagen der Eignungs-
diagnostik für das Auswahlverfahren in der Altenpflege kennen und können 
diese anwenden.

Inhalte: ■ Methoden der Eignungsdiagnostik in der Altenpflege
■ das Kompetenzmodell: Handlungskompetenzen in der Altenpflege

Zielgruppe: Führungskräfte in ambulanten und stationären Altenpflegeeinrichtungen

Umfang: 8 UStd.

Termine: 04.03., 11.03.2010
donnerstags jeweils 4 UStd. von 15:30 bis 18:45 Uhr

Dozent/in: Thomas Hofmann, Altenpfleger, cand. Diplom-Pflege und
Gesundheitswissenschaftler

Kosten: 160,00 €

WB 10-408 Personalgewinnung und –management
im Sozial- und Gesundheitswesen

WB 10-409 Eignungsdiagnostik im Rahmen 
der Altenpflegeausbildung

Freiwillige
Registrierung
8 Punkte

Freiwillige
Registrierung
8 Punkte
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WB 10-501 MS Dynamics NAV für Einsteiger
WB 10-502 Freiwillige

Registrierung
24 Punkte

MS Dynamics NAV hat sich als branchenunabhängige
betriebswirtschaftliche Softwarelösung in kleinen und mittelständischen
Unternehmen etabliert. Der modulare Aufbau erlaubt die zielgerichtete 
Schulung.

Seminar 1: Buchhaltung mit MS Dynamics NAV (WB 10-501)

Zielsetzung: Einführung in die Anwendung von MS Dynamics Nav Financial Office im 
Rahmen der Finanzbuchhaltung, der OP-Verwaltung und der Kosten-
Leistungsrechnung

Termine: 13.09., 15.09., 20.09., 22.09., 27.09., 29.09.2010
montags und mittwochs, jeweils 4 UStd. von 15:30 bis 18:45 Uhr

Seminar 2: Warenwirtschaft mit MS Dynamics NAV (WB 10-502)

Zielsetzung: Einführung in die Anwendung der kaufmännischen Software LEXWARE
Financial Office im Rahmen von Einkauf, Verkauf und Lagerverwaltung

Termine: 01.11., 03.11., 08.11., 10.11., 15.11., 17.11.2010
montags und mittwochs, jeweils 4 UStd. von 15:30 bis 18:45 Uhr

Zielgruppe: kaufmännische Mitarbeiter/innen

Zugang: grundlegende kaufmännische Kenntnisse

Umfang: 24 UStd. je Seminar

Dozent/in: Axel Röhr, Diplom-Ingenieur für Informationsverarbeitung

Abschluss: Teilnahmebescheinigung

Kosten: 198,00 € je Seminar

WB 10-503 Einsteigerseminar Internet und E-Mail
Freiwillige

Registrierung
4 Punkte

Zielsetzung: Die Teilnehmer/innen können Recherchen im Internet
vornehmen und eigene E-Mails versenden und bearbeiten.

Inhalte: ■ Internet und seine Protokolle (http, ftp, POP, SMTP)
■ Browser und Suchmaschinen
■ E-Mail mit MS-OUTLOOK: Einrichten der Zugänge, Bedienung

Zielgruppe: Alle Interessenten

Umfang: 4 UStd.

Termin: Mittwoch, 05. Mai 2010 
von 15:30 bis 18:45 Uhr 

Dozent/in: Axel Röhr, Diplom-Ingenieur für Informationsverarbeitung

Abschluss: Teilnahmebescheinigung

Kosten: 45,00€
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WB 10-504 Arbeiten mit Microsoft EXCEL
WB 10-505

Freiwillige
Registrierung
8 Punkte

Microsoft EXCEL hat sich als Tabellenkalkulationsprogramm
branchenübergreifend als Standard durchgesetzt und ist für Mitarbei-
ter/innen, die planerisch und kalkulierend tätig sind, eine unerlässliche Hilfe.

Seminar 1: Grundkurs (WB 10-504)

Zielsetzung: Die Teilnehmer/innen machen sich mit den Grundstrukturen von EXCEL 
vertraut und beherrschen einfache Funktionen.

Inhalte: ■ Fensteraufbau und Dateneingabe
■ Umgang mit einfachen Funktionen und Formeln
■ einfache Diagramme erstellen
■ verschiedene Druckmodi

Termine: 10.05., 12.05.2010 
Montag und Mittwoch, jeweils 4 UStd. von 15:30 bis 18:45 Uhr

Seminar 2: Aufbaukurs (WB 10-505)

Zielsetzung: Die Teilnehmer/innen arbeiten mit Tabellen, Datenbanken und 
Mustervorlagen.

Inhalte: ■ Arbeiten mit mehreren Tabellen und Arbeitsmappen
■ Datenbanken und Datenanalyse
■ Pivot-Tabellen
■ Erstellen von Mustervorlagen

Termine: 17.05., 19.05.2010 
Montag und Mittwoch, jeweils 4 UStd. von 15:30 bis 18:45 Uhr

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen aus Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesen

Umfang: 8 UStd. je Seminar

Dozent/in: Axel Röhr, Diplom-Ingenieur für Informationsverarbeitung

Kosten: 70,00 € je Seminar
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WB 10-506 Arbeiten mit MICROSOFT WORD
WB 10-507
WB 10-508

Freiwillige
Registrierung
16 Punkte

Zielsetzung: Im Bereich der Textverarbeitung hat WORD Standards
gesetzt. Das Programm zeichnet sich durch eine große Leistungsfähigkeit 
und unkomplizierte Bedienungsweise aus. Die Seminare bieten für Anfänger
und Fortgeschrittene einen Einblick in Funktionsweise und Anwendungs-
möglichkeiten der Textverarbeitung MS-WORD.

Seminar 1: Grundkurs MS-WORD (WB 10-506)

Inhalte: ■ Texte eingeben und korrigieren
■ Formatieren von Zeichen und Absätzen
■ Seiteneinrichtung und Briefgestaltung
■ AutoKorrektur und Rechtschreibprüfung
■ Veränderung von Layouts
■ Drucken von Dokumenten
■ Erstellen von Tabellen
■ Dateimanagement in MS-WORD

Zugang: Vorkenntnisse PC-Nutzung

Umfang: 16 UStd.

Termine: 02.06., 07.06., 09.06., 14.06.2010 
montags und mittwochs, jeweils 4 UStd. von 15:30 bis 18:45 Uhr

Seminar 2: Aufbaukurs MS-WORD (WB 10-507)

Inhalte: ■ Erstellen und Verwalten von Dokumentenvorlagen
■ Erstellen und Verwalten von Formatvorlagen

Zugang: Grundkenntnisse MS-WORD

Umfang: 16 UStd.

Termine: 21.06., 23.06., 28.06. 30.06.2010
montags und mittwochs, jeweils 4 UStd. von 15:30 bis 18:45 Uhr

Seminar 3: Vertiefungskurs MS-WORD (WB 10-508)

Inhalte: ■ Die Serienbrieffunktionen
■ Umschläge- und Etikettendruck

Umfang: 8 UStd.

Termine: 01.09., 06.09.2010 
montags und mittwochs, jeweils 4 UStd. von 15:30 bis 18:45 Uhr
weitere Termine auf Anfrage

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen des Gesundheits- und Sozialwesens

Dozent/in: Axel Röhr, Diplom-Ingenieur für Informationsverarbeitung

Kosten: 1. und 2. Seminar: 138,00 €
3. Seminar: 70,00 €
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Inhouse-Seminare

Gerne bieten wir Ihnen auch folgende Seminare in Ihrer Einrichtung an:

Bereich Gesundheit und Pflege:
■ Zusatzqualifikation Geronotpsychiatrische Pflege
■ Professionelles Schmerzmanagement
■ Professionelles Wundmanagement
■ Flüssigkeitsbilanz und Ernährung im Alter
■ Verabreichung von Injektionen
■ Venöse Blutentnahme im Rahmen der Pflege
■ Kinästhetik Einführungskurs/ Vertiefungskurs
■ Tänze im Sitzen für Menschen mit Demenz
■ Die Begegnung gut miteinander gestalten/Zeitliche Abstimmung
■ Personzentrierte Pflege nach Tom Kitwood
■ 10- Minuten-Aktivierung
■ Biografisches Arbeiten mit gerontopsychiatrisch veränderten Menschen
■ Türöffnende Verhaltensweisen bei Menschen mit Demenz
■ Validation nach Feil und Richard
■ Gelungene Zusammenarbeit mit Angehörigen
■ Sterbebegleitung und Umgang mit Trauer
■ Umgang mit aggressivem Verhalten
■ Pflegeplanung mit Pflegediagnosen
■ Praktische Anwendung pflegewissenschaftlicher Ergebnisse

Bereich Pädagogik und Psychologie:
■ Elternarbeit in der Kindertagesbetreuung
■ Gesundheitsförderung in Kita, Hort und Jugendklub
■ Übergang Kindergarten-Grundschule
■ Gesund bleiben im Beruf
■ Supervision für Pflegeteams

Bereich Kommunikative Kompetenzen:
■ Konstruktive Konfliktbearbeitung und systemische Teamentwicklung
■ Authentische Führung und emotionale Intelligenz stärken
■ Mobbing: Probleme analysieren, Opferrolle vorbeugen und abbauen
■ Gesprächsführungen optimieren

Management und Recht:
■ Mitarbeitermotivation
■ Personalentwicklung
■ Eignungsdiagnostik in der Pflege
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Tipps und Hinweise zu Fördermöglichkeiten

Mit Förderung ist Qualifizierung noch attraktiver

Qualifizierung ist Investition in die Zukunft. Aber Investitionen müssen sich amortisieren, sie
müssen sich rechnen. Sinnvoll also, das Investitionsrisiko zu minimieren – z. B. durch (Fremd-)
Beteiligung an den Kosten. Nachfolgend machen wir auf einige Förderprogramme aufmerksam,
die Unternehmen und/oder Mitarbeiter für die Realisierung von Qualifizierungsmaßnahmen
nutzen können:

1. Erstattung Weiterbildungskosten und Sonderprogramm „WeGebAU“
1.1 Zuschuss zum Arbeitsentgelt für Ungelernte

Die Agentur für Arbeit kann einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt für Arbeitnehmer zahlen, die 
bisher keinen beruflichen Abschluss haben und diesen im Rahmen des bestehenden Arbeitsver-
hältnisses erwerben. Der Zuschuss zum Arbeitsentgelt wird bis zur Höhe der Arbeitsleistung
bezahlt, die durch die Teilnahme an einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung ausfällt. 
Den Zuschuss erhalten Arbeitgeber.
Rechtsgrundlage: § 235c SGB III 

1.2 Förderung der Weiterbildung für Arbeitnehmer
Mit diesem Zuschuss soll Betrieben mit bis zu 250 Arbeitnehmern die berufliche Weiterbildung 
ihrer älteren Arbeitnehmer erleichtert werden. Durch den Erwerb von arbeitsmarktnahen 
Kenntnissen halten bewährte Arbeitskräfte ihre Qualifikation auf dem neuesten Stand; qualifi-
kationsbedingte Entlassungen sollen damit verhindert werden. Gefördert wird die Teilnahme 
an einer Weiterbildung, die außerhalb des Betriebes durchgeführt wird, dem die Arbeitnehmer 
angehören. Es müssen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, die über arbeitsplatz-
bezogene Anpassungsqualifizierungen hinausgehen. Die Agentur für Arbeit erstattet dem
Arbeitnehmer die Weiterbildungskosten und zahlt im Einzelfall einen Zuschuss zur notwendi-
gen auswärtigen Unterbringung. Arbeitgeber können einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt
erhalten (vgl. Ziffer 1.1).
Rechtsgrundlage: § 417 Abs. 1 SGB III
Weitere Informationen: http://www.arbeitsagentur.de
Zuständige örtliche Agentur für Arbeit

2. Landesprogramm „Qualifizierung in Kleinen und Mittelständischen Unternehmen (KMU)“
Gefördert werden …
1. die Qualifizierung von Beschäftigten und des Managements auf Basis betrieblicher Qualifi-

zierungsbedarfe (Punkt 2.2.1 der Richtlinie) mit 300 bis 3.000 EUR pro Teilnehmer;
2. die Qualifizierung in KMU in spezifischen Themenfeldern (Punkt 2.2.2 der Richtlinie)

mit 300 bis 10.000 EUR pro KMU und
3. ein Personalcheck für Fachkräftesicherung (Punkt 2.2.3 der Richtlinie) mit 300 bis 4.000 EUR 
pro KMU (je nach Unternehmensgröße). Darüber hinaus ist die Förderung von Kinderbetreu-
ungsausgaben während der Qualifizierung unter 1. und 2. in Höhe der tatsächlich anfallenden 
Kosten möglich. Die beteiligten KMU müssen mindestens 30 % zu den Ausgaben der Quali-
fizierungen beisteuern. 
Rechtsgrundlage: Richtlinie des MASGF zur Förderung der Kompetenzentwicklung durch
Qualifizierung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vom 24.07.2008 gilt bis 31.12.2010 
(Finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds – ESF) 
Antragstermine sind der Richtlinie zu entnehmen!
Weitere Hinweise: www.lasa-brandenburg.de

Absicherung der Leistungserbringung durch Zeitarbeitskräfte …
Egal, ob ein Mitarbeiter aufgrund der Teilnahme an einer Qualifizierung, durch Krankheit oder 
durch Urlaub ausfällt, die mit Klienten und Patienten vereinbarten Leistungen müssen ohne 
Abstriche erbracht werden. Wenn Mitarbeiter – kurzfristig oder geplant – ausfallen, stehen wir 
Ihnen mit entsprechend qualifizierten Aushilfskräften zur Seite. Über unseren Qualifizierungs-
pool und das mit uns verbundene Zeitarbeitsunternehmen können wir in der Regel schnell und 
flexibel reagieren. Teilen Sie uns mit, welche Pflegehilfs- oder -fachkräfte Sie benötigen, und 
wir kümmern uns um adäquaten Ersatz – solange wie nötig. Sie sind Pflegehilfs- oder Pflege-
fachkraft? Gerne können Sie sich bei uns als Zeitarbeitskraft bewerben; ein Weg, der meistens 
schnell in ein Dauerarbeitsverhältnis führt. Wir freuen uns auf Sie.
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Teilnahmebedingungen

1. Anmeldung
(1) Die Anmeldung bedarf der Schriftform.
(2) Der Vertrag zwischen dem Teilnehmer und dem Schulungsträger ist zustande gekommen, wenn der
Schulungsträger die Anmeldung schriftlich bestätigt hat oder ein gesonderter schriftlicher Schulungs-
vertrag zwischen Teilnehmer/Auftraggeber und Schulungsträger geschlossen worden ist.

2. Gegenstand der Qualifizierung
Der Schulungsträger vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten zu dem vertraglich vereinbarten Schulungs-
ziel. Bei erfolgreichem Abschluss erhält der Teilnehmer ein Zeugnis oder eine Teilnahmebestätigung.

3. Voraussetzungen
Erforderlich für die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen ist die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen.
Eventuelle weitere Voraussetzungen sind den jeweiligen Teilnehmerinformationen zu entnehmen. Der
Schulungsträger haftet nicht im Falle der Nichterfüllung von Zugangsvoraussetzungen; dies gilt insbe-
sondere auch für Prüfungszulassungen durch dritte Stellen (z. B. Prüfungsämter oder staatliche Aner-
kennungen).

4. Gebühren
(1) Für die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen werden Gebühren erhoben. Die Höhe der Gebühren ist im
Schulungsvertrag genannt oder im Schulsekretariat zu erfahren bzw. dem Veranstaltungsverzeichnis zu
entnehmen.
(2) Die Gebühren bestehen aus den Lehrgangsgebühren, ggf. einer Anmelde- und/oder Prüfungsgebühr
und evtl. weiteren Gebühren.
(3) Die Lehrgangsgebühr ist - soweit nichts anderes geregelt wurde - jeweils vierteljährlich im Voraus zu
entrichten; die Anmeldegebühr wird ggf. bei der Anmeldung fällig. Ratenzahlungen oder abweichende
Fälligkeitstermine müssen gesondert vereinbart werden.
(4) Kosten für Lehr- und Lernmittel sind - soweit sie nicht von Kostenträgern getragen werden mit deren
Ausgabe fällig.
(5) Bei nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) geförderten Bildungsmaßnahmen werden die Lehrgangskosten,
soweit diese unmittelbar beim Träger entstehen und dies rechtlich möglich ist, durch den Kostenträger 
unmittelbar an den Schulungsträger ausgezahlt.
(6) Der Schulungsträger behält sich das Recht vor, Teilnahmenachweise und Zeugnisse erst nach vollstän-
diger Begleichung der vereinbarten Gebühren an den Teilnehmer auszuhändigen.

5. Durchführung
(1) Die Durchführung eines Lehrganges ist an eine vom Schulungsträger für die jeweilige Bildungsmaß-
nahme festgelegte Mindestteilnehmerzahl gebunden.
(2) Bei zu geringer Teilnehmerzahl oder aus einem wichtigen, nicht vom Maßnahmeträger zu vertretenden
Grund, kann die Bildungsmaßnahme verschoben oder abgesagt werden. In diesem Fall werden die bereits
gezahlten Gebühren voll erstattet. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Rechte.
(3) Der Schulungsträger behält sich das Recht vor, den Unterrichtsbeginn, die Unterrichtszeiten oder den
Unterrichtsstoff den jeweiligen Erfordernissen anzupassen oder bei ungenügender Teilnehmerzahl den
Lehrgang mit einem anderen zusammenzulegen. Die Änderungen des Unterrichtsstoffes werden jedoch
nur dem Rahmenlehrplan entsprechend vorgenommen.
(4) In der Regel spätestens eine Woche vor Maßnahmebeginn erhält der Teilnehmer eine schriftliche 
Benachrichtigung über den Lehrgangsort.
(5) Der Schulungsträger behält sich vor, bei Krankheit des zuständigen Dozenten die Maßnahme oder 
einzelne Unterrichtsstunden zu verschieben.
(6) Bei Verschiebung des Lehrgangs gem. 5.2 besteht ein Rücktrittsrecht des Teilnehmers.

6. Rücktritt
(1) Der Rücktritt bedarf der Schriftform.
(2) Der Teilnehmer kann innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung oder – soweit eine separate Anmeldung
nicht erfolgte – nach Abschluss des Schu-lungsvertrages, spätestens jedoch bis zum Lehrgangsbeginn, ohne
Angabe von Gründen von der Anmeldung oder dem Schulungsvertrag zurücktreten.
(3) Im Falle eines Rücktritts kann – außer gem. 5.6 und 6.2 – eine Rücktrittsgebühr wie folgt erhoben 
werden: Bei einem Rücktritt bis drei Wochen vor Beginn der Schulungsmaßnahme entstehen keine Kosten;
bei Rücktritt 20 - 10 Tage vor Beginn werden 50 % der Teilnahmekosten fällig; bei Rücktritt von weniger
als 10 Tagen vor Beginn sind 80 % der Teilnahmekosten zu bezahlen. Bei unangekündigter Nichtteilnahme
ist der gesamte Teilnahmebetrag zu entrichten. Bei langfristigen Schulungsmaßnahmen werden die 
Rücktrittsgebühren ggf. bis zum ersten regulären Kündigungstermin berechnet.
(4) Statt eines Rücktritts kann kostenfrei ein Ersatzteilnehmer benannt werden.
(5) Teilnehmer, die eine Förderung nach dem Sozialgesetzbuch beantragen und eine Förderung durch den
zuständigen Kostenträger nicht erhalten, haben ein uneingeschränktes Rücktrittsrecht; eine Rücktrittsge-
bühr wird in diesem Falle nicht erhoben.
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Teilnahmebedingungen

7. Kündigung
(1) Bei Maßnahmen bis zu 3 Monaten Dauer ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen.
(2) Bei Maßnahmen mit mehr als 3 Monaten Dauer kann das Ausbildungsverhältnis von jedem Vertrags-
partner mit einer Frist von sechs Wochen, erstmals zum Ende der ersten drei Monate, sodann jeweils zum
Ende der nächsten drei Monate ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.
(3) Bei frist- und ordnungsgemäßer Kündigung sind die Gebühren bis zum Ende der Kündigungsfrist 
zu entrichten.
(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform unter Angabe des Grundes. Das Recht auf fristlose Kündigung
aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

8. Haftung
Der Maßnahmeträger haftet nicht für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, auch nicht, wenn der 
Unterricht in fremden Schulungsräumen durchgeführt wird.

9. Prüfungen
Das Bestehen von Prüfungen kann nur die prüfende Stelle bestätigen. Für die Zulassung zu einer externen
Prüfung sowie für die Einhaltung der vorgegebenen Termine, Kosten und Zulassungsbedingungen durch
die prüfende Stelle übernimmt der Schulungsträger keine Haftung.

10. Pflichten des Teilnehmers
(1) Der Teilnehmer hat an der Maßnahme regelmäßig teilzunehmen und mitzuarbeiten.
(2) Die Anweisungen der Mitarbeiter des Schulungsträgers sind zu befolgen.
(3) Störungen des Unterrichts sind zu unterlassen.
(4) Die zur Verfügung gestellten Geräte und Materialien sowie die Unterrichtsräume sind pfleglich zu 
behandeln.

11. Ausschluss
Wer gegen seine Pflichten wiederholt oder schwerwiegend verstößt, kann von der weiteren Teilnahme
ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Der Teilnehmer/Auftraggeber hat dem Schulungsträger einen
ggf. entstandenen Schaden zu ersetzen.

12. Nebenabreden
Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.

13. Gültigkeit
Diese Teilnahmebedingungen gelten für Bildungsmaßnahmen, die nach dem 01.09.2007 beginnen.
Abweichungen von diesen Regelungen müssen im Schulungsvertrag geregelt werden.
Neuruppin, 21.07.2009
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Einfach kopieren und per Fax anmelden:
oder auf dem Postweg an...

03391 40270-19

AGUS Akademie für
Gesundheits- und Sozialberufe gGmbH
– Weiterbildungsakadmie –
Alt Ruppiner Allee 40
16816 Neuruppin

Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen.

Anmeldung

Name, Vorname Funktion

Straße Firma

PLZ / Ort Branche

Telefon Fax

e-Mail

WB-Nummer Lehrgang / Veranstaltung

Beginn Veranstaltungsort

Ort, Datum Unterschrift

Datum

Anmeldung überwww.agus.de
auch möglich

Achtung! 5% Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis 45 Tage vor Seminarbeginn
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Einfach kopieren und per Fax anmelden:
oder auf dem Postweg an...

03391 40270-19
Anmeldung überwww.agus.de

auch möglich
AGUS Akademie für
Gesundheits- und Sozialberufe gGmbH
– Weiterbildungsakadmie –
Alt Ruppiner Allee 40
16816 Neuruppin

Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen.

Anmeldung

Name, Vorname Funktion

Straße Firma

PLZ / Ort Branche

Telefon Fax

e-Mail

WB-Nummer Lehrgang / Veranstaltung

Beginn Veranstaltungsort

Ort, Datum Unterschrift

Datum

Achtung! 5% Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis 45 Tage vor Seminarbeginn
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Einfach kopieren und per Fax anmelden:
oder auf dem Postweg an...

03391 40270-19

AGUS Akademie für
Gesundheits- und Sozialberufe gGmbH
– Weiterbildungsakadmie –
Alt Ruppiner Allee 40
16816 Neuruppin

Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen.

Anmeldung

Name, Vorname Funktion

Straße Firma

PLZ / Ort Branche

Telefon Fax

e-Mail

WB-Nummer Lehrgang / Veranstaltung

Beginn Veranstaltungsort

Ort, Datum Unterschrift

Datum

Anmeldung überwww.agus.de
auch möglich

Achtung! 5% Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis 45 Tage vor Seminarbeginn
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Einfach kopieren und per Fax anmelden:
oder auf dem Postweg an...

03391 40270-19
Anmeldung überwww.agus.de

auch möglich
AGUS Akademie für
Gesundheits- und Sozialberufe gGmbH
– Weiterbildungsakadmie –
Alt Ruppiner Allee 40
16816 Neuruppin

Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen.

Anmeldung

Name, Vorname Funktion

Straße Firma

PLZ / Ort Branche

Telefon Fax

e-Mail

WB-Nummer Lehrgang / Veranstaltung

Beginn Veranstaltungsort

Ort, Datum Unterschrift

Datum

Achtung! 5% Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis 45 Tage vor Seminarbeginn
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Anfahrtsskizze

Mit dem Auto...
... ab BAB A24 (Abfahrt 22: „Neuruppin“) über die B167 nach Neuruppin.

Folgen Sie dort der Wegweisung Richtung Löwenberg, Rheinsberg, Oranienburg,
Eberswalde bis zum Ortsausgang; nach ca. 1,3 km biegen Sie an der Ampelkreuzung
links ab auf das ehemalige Kasernengelände.

... aus Richtung Löwenberg, Rheinsberg oder Oranienburg kommend fahren Sie auf 
der B167 durch Alt Ruppin; auf halber Strecke zwischen Alt Ruppin und Neuruppin 
biegen Sie an der Ampelkreuzung rechts ab auf das ehemalige Kasernengelände.

Mit Bus, Bahn oder zu Fuß...
... ab Bhf. Rheinsberger Tor mit der Linie 748 zum Haltepunkt Oberstufenzentrum 

bzw. ab Bhf. Neuruppin West oder Bhf. Rheinsberger Tor mit der Stadtlinie 770 
zur Haltestelle Alt Ruppiner Allee.

Sie finden uns...
... im Gebäude des Technologie- und Gründerzentrums (TGZ).
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Impressum

Herausgeber: AGUS Akademie für
Gesundheits- und
Sozialberufe gGmbH
Alt Ruppiner Allee 40
16816 Neuruppin

Tel. 03391 40270-0
Fax 03391 40270-19
Weiterbildungsakademie@agus.de

V.i.S.d.P.: Kurt Roßmann, Geschäftsführer
Kurt.Rossmann@agus.de

Kontakt: Stefanie Emmert, Leiterin Weiterbildungsakademie
03391 40270-16, Stefanie.Emmert@agus.de

Kerstin Müller, Kundenbetreuerin
03391 40270-20, Kerstin.Mueller@agus.de

Redaktionsschluss: Juli / August 2009

Gestaltung: id. Werbeagentur GmbH
Osnabrück
Telefon 0541 971544
www.id-werbeagentur.de

...ein Unternehmen der AGUS/GADAT Bildungsgruppe.
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